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Stadt Ratingen – Der Bürgermeister – 20 – Postfach 10 17 40 – 40837 Ratingen  
 
An die 

  

Rathaus  
Minoritenstr. 2-6, 40878 Ratingen 

Präsidentin des Landtages NRW 
Frau Carina Gödecke 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 
An den 
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Christian Dahm MdL 
Platz des Landtages 1 
40221 Düsseldorf 
 

per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
Mein Zeichen: 

   

Auskunft erteilt: Herr Gentzsch 
Raum: 228 
Tel.: 02102 / 1035 
Fax: 02102 / 9200 
Martin.Gentzsch@ratingen.de 

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. 08:30 - 12 Uhr 
Di. zusätzlich 14 - 16 Uhr 
Do. zusätzlich 14 - 18 Uhr 
und nach Vereinbarung 

20 Ge/Vo 

 

14.10.2013 
 

 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetz es 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/39 68 
sowie  
Zwangsabgabe verhindern, Stärkungspaktgesetz nachbe ssern – Vermeintlich starke Kom-
munen dürfen nicht durch rot-grüne Umverteilungspol itik unter die Wasserlinie gezogen 
werden 
Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 16/3964 
Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Kommunalpo litik am 15. Oktober 2013 
Ihr Schreiben vom 25. September 2013 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 
sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Stellungnahme der Stadt Ratingen vom 07.10.2013 muss auf der Seite 2 im vorletzten Ab-
satz der letzte Satz wie folgt konkretisiert werden: 
 

„Schlüsselzuweisungen erhielt die Stadt Ratingen in den letzten 12 Jahren nie.“ 
 
Ich bitte Sie, dies noch zu berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Martin Gentzsch 
Stadtkämmerer 
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